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Erläuterungen: 
 
Mit dieser Vorlage wird der Entwurf des Stellenplans 2022 für die Kernverwaltung der Stadt 
Donaueschingen vorgelegt (siehe Anlage). Die Angaben geben den Stand vom 02.11.2021 wie-
der. Stellenmehrungen für das Haushaltsjahr 2022 sind darin nicht abgebildet und müssten 
gegebenenfalls noch nacherfasst werden. 
 
Der Entwurf des Stellenplans lässt sich für die einzelnen Beschäftigungsarten wie folgt zusam-
menfassen: 
 

Beschäftigungsart Haushalts-
jahr 2022 

Haushalts-
jahr 2021 

Tatsächliche 
Besetzung am 
30.06.2021 

Beamte 21 20 19,19 

Beschäftigte 256,96 267,77 241,81 

Ehrenbeamte 7 7 7 

Nachwuchskräfte 29 24 24 

Summe 313,96 318,77 292 

 
Bei der Darstellung des Stellenplanes haben sich durch die rechtlichen Vorgaben der Verwal-
tungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen für den Teil C Änderungen ergeben. Die einzel-
nen Stellen werden dort künftig auf Teilhaushaltebene dargestellt und nichtmehr wie bisher 
auf Ebene der Produktgruppen. 
Außerdem wurden die Stellen der FSJ-Kräfte, die bisher unter Teil B und C dargestellt wurden, 
in Teil D in den Bereich der Nachwuchskräfte übernommen. Dieser Bereich wurde ebenfalls in 
der Darstellung für ein besseres Verständnis angepasst. 
 
Die Differenzen ergeben sich durch den dauerhaften Wegfall von Stellenanteilen, Wegfall von 
Altersteilzeitstellen (die jedoch voraussichtlich wiederbesetzt werden, allerdings ist noch nicht 
bekannt in welchen Bereichen) sowie den unterschiedlichen Bedarfen an Zusatzkräften für 
z. B. Sprachförderungen und Integrationen in den Kindertageseinrichtungen sowie Elternzeit-
stellen.  
 
Der Entwurf des Stellenplans wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 1 Absatz 

Sitzung Hauptausschuss - öffentlich - 16.11.2021  

Beratungspunkt Haushalt 2022 - Stellenplan 

Anlagen 
Anlage 1 – Stellenplan 2022    
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1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushalts-
planes und wird nach § 80 der Gemeindeordnung (GemO) zusammen mit der Haushaltssat-
zung beschlossen.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Stellenplanes 

2022 zur Kenntnis. 
 
 
 

Beratung: 
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